
 

Zertifikat 

 

Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

 

Name:  TÜV Rheinland Cert GmbH 

Straße:  Am Grauen Stein  

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  51105 Ort:  Köln 
 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 01 400 0047 

Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☒ 

Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET016001821003 

Das Zertifikat beinhaltet 2 Anlage(n). 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) ___) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten, Standorte erteilt (s. Anlage(n) 1 - 2). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31.05.2022. Nächstes Audit bis spätestens 30.11.2021. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Name:  Umweltschutz Mitte GmbH 

Straße:  Lavesstr. 8-12 

Staat:  D Bundesland: NI (Niedersachsen) 

Postleitzahl:  31137 Ort:  Hildesheim 

Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer: HRB 202403 Registergericht: Hildesheim 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten das Überwachungszeichen der o.g. technischen Überwachungsorganisation und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß §56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG:  

entfällt  

Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV: 

entfällt 

Prüfungsdatum: 

 

09.11.2020 

Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

 

Name:  Schruff, Vorname: Hartmut 

Ausstellungsdatum: 

 

07.12.2020 

Leiter der Zertifizierungsorganisation: 

 

Name: Schmieder, Vorname: Christoph 

  

www.tuv.com 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: C00021430(5) 

2.1.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: C00021430(5) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0047 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Umweltschutz Mitte GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Umweltschutz Mitte GmbH 
1.2 Straße: Landstr. 1 
1.3. Staat: D Bundesland: ST Postleitzahl: 06246 Ort: Goethestadt Bad Lauchstädt OT Delitz am Berge 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sammlung und Beförderung mit LKW 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☒ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8800029(4) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0047 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Umweltschutz Mitte GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Umweltschutz Mitte GmbH 
1.2 Straße: Landstr. 1 
1.3. Staat: D Bundesland: ST Postleitzahl: 06246 Ort: Goethestadt Bad Lauchstädt OT Delitz am Berge 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Mikrobiologische Behandlung von Abfällen (insbesondere Boden) in Mieten mit zugehörigen Siebmaschinen (Anlage nach Nr. 
8.7.2.1 EG des Anhang 1 zur 4. BImSchV) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen  

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

02 01 09 
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

Zusatz 1 

03 03 11 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 

 

05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks  

05 01 15* gebrauchte Filtertone  

06 10 99 Abfälle a. n. g. Zusatz 1 

10 09 06 
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 10 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

 

13 05 01* 
feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserab-
scheidern 

 

13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern  

13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten  

13 05 08* 
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasser-
abscheidern 

 

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 
02 02 fallen 

 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  

17 05 06 
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 
05 fällt 

 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 
07 fällt 

Zusatz 2 

17 08 01* 
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost  
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19 08 02 Sandfangrückstände  

19 08 12 
Schlämme aus der biologischen Behandlung von indust-
riellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 08 11 fallen 

 

19 08 14 
Schlämme aus einer anderen Behandlung von industri-
ellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
08 13 fallen 

 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung  

19 11 05* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 11 06 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen 

 

19 12 05 Glas  

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

19 13 01* 
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

 

19 13 02 
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

 

19 13 03* 
Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle  

20 02 02 Boden und Steine  

20 03 03 Straßenkehricht  

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung  

 

Zusatz 1:  

Es dürfen nur N-, P-, K-haltige Düngemittelreste oder entsprechende Rückstände oder Abfälle aus der Herstellung solcher 

Düngemittel angenommen werden, die als Nährstoffe für den biologischen Prozess dienen können. Max. Annahmemenge 

500 t/a. 

 

Zusatz 2:  

Nur Abfälle, die schadstoffseitig sowohl anorganisch als auch organisch, nachweislich nur als schwach belastete (<Z2) 

einzuordnen sind und die durch mechanische Aufbereitung (z.B. Sieben und Brechen) einer anschließenden höherwerti-

gen Verwertung zugeführt werden können. 




